Merkblatt zur Basisförderung

FÖRDERUNG VON MASSNAHMEN  DER KUNST UND KULTUR IM BEREICH DER BEHINDERTENHILFE

aus Mitteln der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V.

(vgl. Ziffer II. 1. i) in Verbindung mit Ziffer III.13 der Richtlinien 

in der jeweils geltenden Fassung)

 1.
Ausgewählte Maßnahmen der Kunst und Kultur im Bereich der Behindertenhilfe können gefördert werden, um folgende Ziele zu erreichen:


a) Förderung von künstlerischen Aktivitäten zur Etablierung von Künstlern mit Behin-


    derungen in den Kunst- und Kulturbetrieb,


b) Förderung von Breitenkunst (künstlerische und kreative Gestaltung als Ausdrucks-


    möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen),


c) Förderung von Kunst und Kultur als Möglichkeit der Begegnung von Menschen mit 


    und ohne Behinderungen,


d) Förderung von Kunst und Kultur als Instrumentarium der Aufklärung.

 2.
Antragsberechtigt sind anerkannte freie gemeinnützige Organisationen der Behindertenhilfe mit Sitz in Deutschland.

 3.
Zuschüsse für Maßnahmen nach Ziffer 1. können gewährt werden für:


a) Honorar- und Personalkosten, die unmittelbar durch die beantragte Maßnahme


    ausgelöst werden.


    Im Rahmen der Personal- und Honorarkosten sind ausschließlich zusätzliche Perso-

             nalkosten förderfähig, d.h. Kosten für neu einzustellendes Personal und Kosten für 

             eine Aufstockung vorhandener Personalstellen im beantragten Projekt. Wird bereits 

             vorhandenes Personal im Projekt eingesetzt, können Personalkosten nur gefördert 

             werden, wenn die Einstellung einer neuen Kraft für das bisherige Arbeitsfeld nach-

             gewiesen wird.


b) Direkt zurechenbare Sachaufwendungen. 

 4.
Die Dauer einer Fördermaßnahme beträgt in der Regel bis zu 12 Monaten.

 5.
Die Aktion Mensch kann sich an den förderfähigen Kosten für die o.g. Maßnahmen mit einem Zuschuss bis zu maximal 50.000,-- € je Projekt zuzüglich 20% Sachkostenpauschale auf den Zuschuss der Aktion Mensch beteiligen:


a) Bei Maßnahmen, deren förderfähige Kosten 15.000,-- € nicht überschreiten, kann 


    der Zuschuss der Aktion Mensch bis zu 80% der förderfähigen Kosten zuzüglich 


    20% Sachkostenpauschale auf den Zuschuss der Aktion Mensch betragen.


b) Bei Maßnahmen, deren förderfähige Kosten 15.000,-- € überschreiten, kann der Zu-


    schuss der Aktion Mensch bis zu 50% der förderfähigen Kosten betragen, darf je-

            doch die in Ziffer 5 Absatz 1 genannte Obergrenze nicht überschreiten. 

 6.
Die Antragsteller sind verpflichtet, mindestens 20% Eigenmittel einzubringen und sich um öffentliche Zuschüsse sowie um Zuschüsse Dritter zu bemühen. Dies ist schriftlich nachzuweisen.

 7.
Sofern öffentliche Mittel gewährt werden, werden diese zunächst von den Gesamtkosten abgezogen. Von dem verbleibenden Betrag wird sowohl der Eigenmittelanteil als auch der Zuschuss der Aktion Mensch berechnet.

 8.
Den Anträgen ist eine Stellungnahme einer Behörde oder Organisation aus dem Bereich Kunst und/oder Kultur beizufügen.


Anträge auf Gewährung von Zuschüssen sind auf den entsprechenden Antragsformularen einschließlich der erforderlichen Unterlagen 


- in dreifacher Ausfertigung bei einem der im Kuratorium vertretenen 


  Spitzen-/Bundesverbände* einzureichen, sofern der Antragsteller einem dieser 


  Verbände angeschlossen ist,


- in einfacher Ausfertigung, sofern der Antragsteller keinem der o.g. Verbände 


  angehört, direkt bei der

Geschäftsstelle der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V.,

Holbeinstraße 13-15, 53175 Bonn


einzureichen.

 9.
Das Kuratorium behält sich Änderungen o.g. Fördermodalitäten auch im laufenden Antragsverfahren vor.

10.
Im übrigen gelten die Förderrichtlinien der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V. in der jeweils gültigen Fassung.

Bonn, den 01.01.2002

*Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk der EKD, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte

